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es zunächst auf einen eng geschlossenen Kreis hier anwesender 
Mitglieder garnicht an; eine persönliche Zusammenkunft würde 
hinreichend sein, so viel Form, als dringend nötig ist, gleich 
jetzt in die Sache zu bringen, die außerdem vorläufig so prunklos 
und unfeierlich als möglich behandelt werden müßte, obgleich mit 
Ernst und herzlichem Anteil. Zur Deckung der geringen, durch 
den oben bemerkten Druck und durch die sogleich zu veranlassende 
Korrespondenz zu erwartenden Kosten würden Beiträge der Mit­
glieder leicht Rat schaffen.

Ich habe hier die Gesellschaft lediglich als zu Arbeit und 
Mitteilung bestimmt betrachtet; was den Zweck des Sammelns 
von Büchern und Kunstwerken betrifft, den der erste Plan vor­
züglich berücksichtigt, so beziehe ich mich auf das, was die Herren 
Rühs und Eichhorn darüber bemerkt haben. Solche Sammlungen 
sind gewiß am zweckmäßigsten, wenn sie in organischer Verbin­
dung mit anderen größeren Sammlungen stehen, wie denn z. B. 
die Anlage einer Bibliothek allein für deutsche Geschichte und 
nicht als Teil unsrer allgemeinen Königlichen Bibliothek gewiß 
nicht zu wünschen wäre. Indessen könnte, wie Herr Eichhorn 
richtig bemerkt, eine Kunstsammlung, in gehörigem Maße ge­
halten, gute Dienste tun, um ein örtliches Interesse an der 
Sache zu befördern und das Wesen der Gesellschaft gleichsam 
auf eine sinnliche Weise auszudrücken; und gegen eine solche 
Sammlung, die mehr als ein Symbol denn als Zweck der Unter­
nehmung gedacht wäre, ließe sich gewiß nichts einwenden.

IV.

GUTACHTEN
von Barthold Georg Niebuhr. — 26. Februar 1815.

Damit der Umlauf des mir erst gestern zugekommenen Ent­
wurfs einer Verfassung für eine deutsche Altertumsgesellschaft und 
der darüber verfaßten Vota nicht noch länger verzögert werde, 
beschränke ich mich auf eine sehr kurze Erklärung.

In Hinsicht der Zwecke, welche eine Gesellschaft, die mit 
Nutzen für die Wissenschaft und mit Ehre für sich auftreten will, 
sich vorsetzen kann und muß, stimme ich ohne Einschränkung 
den Ansichten bei, welche Herr Rühs aufgestellt hat, — nur 
mit dem Zusatze, welchen sowohl er als die Herren Eichhorn 


